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Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

ISO-TOP FLEXKLEBER SP
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:

Klebstoffe, Dichtstoffe
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Händler):
ISO- CHEMIE GmbH
Röntgenstraße 12
73431 Aalen
Germany
Telefon: +49 (0)7361 9490-0
Telefax: +49 (0)7361 9490-90
E-Mail: info@iso-chemie.de
Webseite: www.iso-chemie.de

1.4. Notrufnummer
auskunftgebener Bereich Abteilung Arbeitssicherheit
, 24h: +49 (0)761 19240, 7.00-16.00 Uhr +49 (0)7361 9490-0 (Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten besetzt.)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
* 2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

Gefahrenhinweise: keine
Ergänzende Gefahrenmerkmale
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on , Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-

isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise: keine
2.3. Sonstige Gefahren
Mögliche schädliche Wirkungen auf den Menschen und mögliche Symptome:

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff
die Kriterien erfüllt.

Andere schädliche Wirkungen:
Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
* 3.2. Gemische

Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:
Produktidentifikatoren Stoffname

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Konzentration

CAS-Nr.: 2634-33-5
EG-Nr.: 220-120-9
Index-Nr.: 613-088-00-6

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Acute 1 (H400), Eye Dam. 1 (H318),
Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317)

 Gefahr 
Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL)
Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,05%

< 0,05
%

CAS-Nr.: 55965-84-9
Index-Nr.: 613-167-00-5

Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on
und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
Acute Tox. 2 (H330, H310), Acute Tox. 3 (H301), Aquatic Acute 1 (H400),
Aquatic Chronic 1 (H410), Eye Dam. 1 (H318), Skin Corr. 1C (H314),
Skin Sens. 1A (H317)

 Gefahr EUH071
M-Faktor (akut): 100 M-Faktor (chronisch): 100
Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL)
Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6%
Skin Irrit. 2; H315: 0,06% ≤ C < 0,6%
Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6%
Eye Irrit. 2; H319: 0,06% ≤ C < 0,6%
Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015%

< 0,0015
%

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Angaben:

Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Nach Einatmen:

Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.BEI EINATMEN: Bei Unwohlsein Arzt anrufen.
Bei Hautkontakt:

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/
ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:
Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:
Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Bei Unwohlsein Arzt anrufen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
* 5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:
Bei Brand: Trockenlöschpulver oder Sand zum Löschen verwenden. Wassersprühstrahl Kohlendioxid

Ungeeignete Löschmittel:
Es liegen keine Informationen vor.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfall Bildung giftiger Gase möglich.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Schutzhandschuhe tragen. Vollschutzanzug Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät)

5.4. Zusätzliche Hinweise
Keine Daten verfügbar
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen
anzuwendende Verfahren
6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Schutzausrüstung:

Siehe Abschnitt 8.
Notfallpläne:

Den betroffenen Bereich belüften.
6.1.2. Einsatzkräfte
Persönliche Schutzausrüstung:

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.
6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für Rückhaltung:

In einem geschlossenen Behälter aufbewahren. Verunreinigte Flächen gründlich reinigen.
Für Reinigung:

Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.Für ausreichende Lüftung
sorgen.

Sonstige Angaben:
Verschmutzte Kleidungsstücke sind vor der Wiederverwendung zu waschen. Kontaminierte Flächen sollten sofort
gereinigt werden mit: Wasser

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

6.5. Zusätzliche Hinweise
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmaßnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:

Von Wärmequellen fernhalten (z.B. heiße Oberflächen), Funken und offenen Flammen. Wenn eine lokale Absaugung
nicht möglich oder unzureichend ist, sollte nach Möglichkeit eine gute Belüftung des Arbeitsbereiches sichergestellt
werden.

Brandschutzmaßnahmen:
Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

* 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen:

bei Raumtemperatur Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Schützen gegen: Frost
Verpackungsmaterialien:

Kunststoff
Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.
Zusammenlagerungshinweise:

Von Wärmequellen fernhalten (z.B. heiße Oberflächen), Funken und offenen Flammen.
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:

Maximale Lagerdauer : 1 Jahr
7.3. Spezifische Endanwendungen
Empfehlung:

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter

Keine Daten verfügbar
* 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Wenn eine lokale Absaugung nicht möglich oder unzureichend ist, sollte nach Möglichkeit eine gute Belüftung des
Arbeitsbereiches sichergestellt werden.
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8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung

Augen-/Gesichtsschutz:
Augen-/Gesichtsschutz

Hautschutz:
Schutzhandschuhe tragen. Schutzkleidung.

Atemschutz:
Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

Thermische Gefahren:
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

8.3. Zusätzliche Hinweise
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
* 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand: Paste Farbe: verschiedene
Geruch: nicht bestimmt Geruchsschwelle: Diese Information ist nicht verfügbar.
Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter Wert bei °C ① Methode
② Bemerkung

pH-Wert nicht anwendbar
Schmelzpunkt nicht anwendbar
Gefrierpunkt nicht anwendbar
Siedebeginn und Siedebereich nicht anwendbar
Zersetzungstemperatur nicht anwendbar
Flammpunkt nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht anwendbar
Zündtemperatur nicht anwendbar
Obere/untere Entzündbarkeits- oder
Explosionsgrenzen

nicht anwendbar

Dampfdruck nicht anwendbar
Dampfdichte nicht anwendbar
Dichte ≈ 1,5 g/mL
Relative Dichte nicht anwendbar
Schüttdichte nicht anwendbar
Wasserlöslichkeit nicht anwendbar
Viskosität, dynamisch nicht anwendbar
Viskosität, kinematisch nicht anwendbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/
Wasser (log-Wert) Pow (2634-33-5)

-0,9 – 0,99 20 °C ① EU A.8
② Experimentelle Daten BKF Fisch 6,62 OECD
305 56d

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/
Wasser (log-Wert) Pow (55965-84-9)

0,75 24 °C ① OECD 107 Schüttelmethode
② Experimentelle Daten, BKF Fisch 41-54 OECD
305 28d

9.2. Sonstige Angaben
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität

Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.
10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.
10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
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10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Von Wärmequellen fernhalten (z.B. heiße Oberflächen), Funken und offenen Flammen.

10.5. Unverträgliche Materialien
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Beim Erhitzen oder im Brandfall Bildung giftiger Gase möglich.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
* 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on  CAS-Nr.: 2634-33-5  EG-Nr.: 220-120-9
LD50 oral: 490 mg/kg (Ratte) OECD 401
LD50 dermal: >2.000 mg/kg (Ratte) OECD 402

Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
CAS-Nr.: 55965-84-9

LD50 oral: 66 mg/kg (Ratte) OECD 401
LD50 dermal: >141 mg/kg (Ratte) OECD 402
LC50 Akute inhalative Toxizität (Dampf): 0,17 mg/L 4 h (Ratte) OECD 403

Akute orale Toxizität:
keine Einstufung

Akute dermale Toxizität:
keine Einstufung

Akute inhalative Toxizität:
keine Einstufung

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:
keine Einstufung

Schwere Augenschädigung/-reizung:
keine Einstufung

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
keine Einstufung

Keimzellmutagenität:
keine Einstufung

Karzinogenität:
keine Einstufung

Reproduktionstoxizität:
keine Einstufung

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:
keine Einstufung

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:
keine Einstufung

Aspirationsgefahr:
keine Einstufung

11.2. Angaben über sonstige Gefahren
Sonstige Angaben:

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
* 12.1. Toxizität

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on  CAS-Nr.: 2634-33-5  EG-Nr.: 220-120-9
LC50: 2,18 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss) OECD 203
EC50: 2,94 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD 202
ErC50: 0,15 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201

Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
CAS-Nr.: 55965-84-9

LC50: 0,19 mg/L (Fisch)
EC50: 0,007 mg/L 2 d (Krebstiere, Acartia tonsa)
EC50: 0,126 mg/L (Krebstiere, waterflea)

Aquatische Toxizität:
keine Einstufung

Zusätzliche ökotoxikologische Informationen:
nicht wassergefährdend , keine Umweltgefährliche Eigenschaften
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* 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on  CAS-Nr.: 2634-33-5  EG-Nr.: 220-120-9

Biologischer Abbau: Schwer biologisch abbaubar.

Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
CAS-Nr.: 55965-84-9

Biologischer Abbau: Schwer biologisch abbaubar.

* 12.3. Bioakkumulationspotenzial
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on  CAS-Nr.: 2634-33-5  EG-Nr.: 220-120-9

Biokonzentrationsfaktor (BCF): < 500
Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
CAS-Nr.: 55965-84-9

Biokonzentrationsfaktor (BCF): < 500

Biokonzentrationsfaktor (BCF):
Bioakkumulationspotenzial: Niedrig < 500 Biokonzentrationsfaktor (BCF)

Akkumulation / Bewertung:
Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

* 12.4. Mobilität im Boden
2634-33-5 + 55965-84-9 : hoch
2634-33-5 : Oberflächenspannung 72,6 mN/m (20°C, 0,1%, Methode EU A.5 / OECD 121 0,97 log Koc
55965-84-9 : 0,981-1 log Koc

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on  CAS-Nr.: 2634-33-5  EG-Nr.: 220-120-9

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
CAS-Nr.: 55965-84-9

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.7. Andere schädliche Wirkungen
Keine weiteren biologischen Tests erforderlich.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV
Abfallschlüssel Produkt

08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

Abfallschlüssel Verpackung
15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff

Bemerkung:
Kein gefährlicher Abfall gemäß Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie).

Abfallbehandlungslösungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:

Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.
13.2. Zusätzliche Angaben

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID) Binnenschiffstransport

(ADN)
Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.
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Landtransport (ADR/RID) Binnenschiffstransport
(ADN)

Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.4. Verpackungsgruppe
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.5. Umweltgefahren
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
nicht relevant

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
* 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

für den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Zulassungen:

Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (55965-84-9) : 3.1-3.10, 4.1
Der Stoff ist gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 [REACH] nicht registrierungspflichtig. Der Stoff ist nicht gelistet.
Verordnung (EG) 649/2012 (PIC) : nicht relevant
Verordnung (EU) 2019/1021 [POP-Verordnung] : nicht relevant
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen : nicht relevant
Verordnung (EU) 2019/1148 (Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) + (EC) 273/2004:
nicht relevant

15.1.2. Nationale Vorschriften
 [DE] Nationale Vorschriften

Störfallverordnung (12. BImschV)
für im Produkt enthaltene Stoffe:

nicht relevant
Wassergefährdungsklasse

WGK:
1 - schwach wassergefährdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

15.3. Zusätzliche Angaben
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
16.1. Änderungshinweise

2.2. Kennzeichnungselemente
3.2. Gemische
5.1. Löschmittel
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
12.1. Toxizität
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
12.3. Bioakkumulationspotenzial
12.4. Mobilität im Boden
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder

das Gemisch
16.2. Abkürzungen und Akronyme

* 16.2. Abkürzungen und Akronyme
ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf

Binnenwasserstraßen
ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
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de / BE / DK / DE / FI / FR / GB / IE / IT / HR / NL / ...
GeSi.de

BCF Biokonzentrationsfaktor
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
EC50 effektive Konzentration 50%
EWC Europäischer Abfallartenkatalog
ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport
IMO International Maritime Organization
LC50 Letale (Tödliche) Konzentration 50%
LD50 Letale (Tödliche) Dosis 50%
NFPA Nationale Brandschutzbehörde
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
PBT persistent und bioakkumlierbar und giftig
REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien
RID Gefahrgutvorschriften für den Transport mit der Eisenbahn
SCL Specific concentration limit
UN United Nations

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
16.5. Liste der einschlägigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus den
Abschnitten 2 bis 15

Gefahrenhinweise
H301 Giftig bei Verschlucken.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Ergänzende Gefahrenmerkmale
EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.7. Zusätzliche Hinweise
Keine Daten verfügbar

* Daten gegenüber der Vorversion geändert.
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